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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

JointFoam B

1.1. Produktidentifikator

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und HomologeStoffname:

9016-87-9CAS-Nr.:

618-498-9EG-Nr.:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Bestandteile zur Herstellung von Urethanpolymeren. Nur für industrielle Zwecke.

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Das Produkt ist nur für die vorgesehene Verwendung zu benutzen.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Isoplus Fernwärmetechnik GmbHFirmenname:

Straße: Schachtstraße 28/42

Ort: D-99706 Sondershausen

Telefon: +49 (3632) 6516101

sondershausen@isoplus.groupE-Mail:

E-Mail (Ansprechpartner): kundenservice.deutschland@isoplus.group

GGIZ Erfurt: Telefon: +49-361-730730 (24h)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Carc. 2; H351

Acute Tox. 4; H332

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1; H334

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335

STOT RE 2; H373

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 

verursachen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Gefahrenhinweise
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H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe (Atemwege) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch 

Einatmen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P284 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitshinweise

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

      Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine 

angemessene Schulung erfolgen.

Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB. 

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der Substanz bei bekannter Allergie gegen Isocyanate, 

Hautbeschwerden, Überempfindlichkeitsreaktionen, chronischen Atemwegserkrankungen, asthmatischen 

Anfällen oder Bronchialattacken.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

100 %9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

618-498-9

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT 

RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

30-50 %101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

202-966-0 615-005-00-9 01-2119457014-47-

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT 

RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

9016-87-9 618-498-9 100 %Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

inhalativ:  ATE = 11 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 

= >9400 mg/kg; oral:  LD50 = > 10000 mg/kg   Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100    Resp. Sens. 1; 

H334: >= 0,1 - 100    Skin Sens. 1; H317: >= 1 - 100    STOT SE 3; H335: >= 5 - 100    STOT RE 

2; H373: >= 10 - 100

101-68-8 202-966-0 30-50 %4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

inhalativ:  ATE = 11 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  LD50 

= >9400 mg/kg; oral:  LD50 = 9200 mg/kg   Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100    Eye Irrit. 2; H319: >= 5 

- 100    Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100    STOT SE 3; H335: >= 5 - 100
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Weitere Angaben

CAS-Nr. 101-68-8 ist ein MDI-Isomer und Teil von CAS-Nr. 9016-87-9

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! 

Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und vor Wiedergebrauch reinigen oder gegebenenfalls entsorgen.

Allgemeine Hinweise

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Atembeschwerden oder 

Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Mund-zu-Mund-Beatmung Taschenmaske oder ähnlichen 

Schutz verwenden Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat 

einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Eine MDI-Hautkontaminationsstudie hat nachgewiesen, das eine Reinigung kurz nach einem Kontakt von 

Bedeutung ist und das ein Hautreinigungsmittel auf Polyglykolbasis oder Maisöl wirkungsvoller ist als Wasser 

und Seife. Abgelegte Gegenstände, die nicht für eine Wiederverwendung gereinigt werden können, 

einschließlich Lederartikel wie z.B. Schuhe, Ledergürtel und Uhrenarmbänder. Eine geeignete Notfalldusche 

sollte im Arbeitsbereich verfügbar sein.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Mund ausspülen, Flüssigkeit wieder ausspucken.  KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Folgende Symptome können auftreten: Engegefühl in der Brust, Husten, Atembeschwerden, Augenreizung 

Allergische Reaktionen  

Sensibilisierung der Atemwege. Asthmatische Beschwerden. 

Lungenödem 

Symptome können zeitlich verzögert auftreten.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung. 

Broncholytika, Expectorantien und Antitussiva können von Nutzen sein. Bronchospasmen mit 

Beta-2-Agonisten (inhalativ) und oraler oder parenteraler Zufuhr von Corticosteroiden behandeln. 

Atemsymptome einschließlich Lungenödem können verzögert auftreten. Personen sollten nach einer 

erheblichen Exposition wegen Anzeichen von Atemnot 24-48 Stunden unter Beobachtung bleiben. Bei 

vorliegender Sensibilisierung gegenüber Isocyanaten sollte im Hinblick auf den arbeitsbedingten Kontakt mit 

anderen sensibilisierenden oder die Atemwege reizenden Stoffen ein Arzt konsultiert werden. 

Die Behandlung einer Exposition sollte sich auf die Kontrolle der Symptome und des klinischen Zustandes des 

Patienten richten. Übermäßige Exposition kann bestehendes Asthma und andere Atemwegsstörungen (z.B. 

Emphysem, Bronchitis, reaktives Atemwegsdysfunktionssyndrom) verschlimmern.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel: 

alkoholbeständiger Schaum. (ATC) Kohlendioxid (CO2). Wassersprühstrahl. Trockenlöschmittel.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Hydrogencyanid. Cyanwasserstoff (Blausäure). 

Stickoxide (NOx). Isocyanate. 

Das Produkt reagiert langsam mit Wasser unter Bildung von Kohlendioxid was zum Druckaufbau und zum 

Platzen geschlossener Behälter führen kann. Erhöhte Temperaturen beschleunigen diese Reaktion. Bei einer 

Brandsituation können die Behälter durch Gasentwicklung bersten. Direkte Wasserbestrahlung einer heißen 

Flüssigkeit kann zu starker Dampfentwicklung oder heftigem Verspritzen führen. Bei Verbrennung des 

Produkts entsteht dichter Rauch.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzkleidung tragen. 

Berührung mit der Haut vermeiden. 

Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. Brand aus Entfernung 

bekämpfen.

Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend 

behördlichen Vorschriften entsorgen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Persönliche Schutzkleidung verwenden. Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 

Für angemessene Lüftung sorgen. Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. 

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

NICHT verwenden absorbierende Materialien wie: Zementpulver (Anmerkung: Kann Wärme erzeugen.) 

Mit Materialien aufsaugen, wie z.B.: Lockere Erde. Vermiculit. Sand. Ton. 

In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. 

Geeignete Materialien für Behälter: Metalle, Kunststoff, Mehrfach beschichtete Faserstoffverpackungen.

Für Rückhaltung

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. 

Neutralisationsmittel anwenden.

Mit einer Lösung aus 5 - 10 % Natriumcarbonat, 0,2 - 2 % Detergentien und 90 - 95 % Wasser neutralisieren. 

Formulierung 2: 3-8% Ammoniaklösung (konzentriert), 0,2-2% Detergenzien, Wasser. 

Wenn Ammoniak verwendet wird, ist für gute Ventilation zu sorgen, um Exposition gegenüber Dämpfen zu 

verhindern.

Für Reinigung

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Handhabung und Lagerung: siehe Abschnitt 7

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. 

Für geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. Gute Be- und Entlüftung von Lager- und 

Arbeitsplatz. Aerosolbildung vermeiden. Bei Umgang mit erwärmten Produkt Dämpfe absaugen und 

Hinweise zum sicheren Umgang
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Atemschutz verwenden. Beim Versprühen Atemschutz tragen. Berstgefahr bei gasdichtem Verschluss. 

Vor Feuchtigkeit schützen. 

Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Tätigkeit darf nur von geschulten Mitarbeitern 

ausgeführt werden, um Expositionen zu verhindern/minimieren. Frisch aus Isocyanaten hergestellte Produkte 

können noch nicht abreagierte Isocyanate und andere Gefahrstoffe, wie z.B. primäre aromatische Amine 

enthalten. Industrielle Reinigungsanwendungen mit aprotischen polaren Lösungsmitteln (gemäß der 

IUPAC-Definition) können zur Bildung gefährlicher primärer aromatischer Amine (>0,1%) führen. Siehe 

Abschnitt 11.

Verschüttungen dieses organischen Produktes mit heißen Fiberglasisolierungen können zur Senkung der 

Selbstentzündungstemperatur und möglicherweise zu einer spontanen Verbrennung führen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht 

essen und trinken. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Berührung mit der Haut das 

Produkt mit Wasser und Seife oder mit geeignetem Reinigungsmittel abwaschen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. 

Das Produkt ist: hygroskopisch. 

Vor Feuchtigkeit schützen. Entwicklung von CO2-Überdruck möglich. Berstgefahr bei gasdichtem Verschluss.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Von Wasser fernhalten. Trennung von Säuren und Basen.

Zusammenlagerungshinweise

Vor Sonnenbestrahlung und Wärmequellen schützen. Zündquellen vermeiden. 

Empfohlene Lagertemperatur: 15-35°C

Maximale Lagerdauer: 6 Monate

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

10 (Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Chemikalie

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

1;=2=(I)4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat101-68-8 0,05 E

1;=2=(I)pMDI (als MDI berechnet)9016-87-9 0,05 E

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 0,1 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,05 mg/m³

 ,
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PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Süßwasser 1 mg/l

Meerwasser 0,1 mg/l

Mikroorganismen in Kläranlagen 1 mg/l

Boden 1 mg/kg

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Dow IHG TWA 0,005 ppm

DoW IHG STEL 0,02 ppm

ACGIH TWA 0,005 ppm

TGRS 430 AGW (Dampf Aerosole) 0,05 mg/m3

Derzeit liegen keine weiteren Expositionsgrenzwerte vor. 

Empfohlene Überwachungsverfahren: DIN-/EN-Normen EN 689; EN 14042; EN 482

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Es ist eine ausreichende Belüftung sicherzustellen. 

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Geeigneter Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz (EN 166)

Augen-/Gesichtsschutz

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) 

Dicke des Handschuhmaterials: >0,35 mm

Geeignetes Material: PE (Polyethylen).; EVAL

Empfohlenes Material: Butylkautschuk.

Ungeeignete Materialien: PVC (Polyvinylchlorid).; Neopren.

Handschutz bei intensivem und längeren Hautkontakt.:

Durchbruchzeit>240 Min.

kurzzeitig:

Durchbruchzeit>60 Min.

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen 

inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 

Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird 

empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen 

mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Handschutz

Körperschutzmittel sind in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auszuwählen. 

undurchlässige Schutzkleidung 

Schürze. Chemikalienschutzanzug. (DIN EN 14605 DIN EN ISO 13982)

Stiefel, Schutzschuhe (z. B. nach EN ISO 20346)

Körperschutz

Atemschutz bei Freisetzung von Dämpfen/Aerosolen.  

Atemschutzmaske Filtertyp: AP3 (EN 14387)

Patrone für organische Dämpfe mit Vorfilter für hochgiftige Partikel

Atemschutz
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Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei frisch aus Isocyanaten hergestellten Produkten wird die Verwendung von 

Körperschutzmitteln und chemikalienbeständigen Schutzhandschuhen empfohlen. Ergänzend zu den Angaben 

der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Bei der Arbeit 

nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor Pausen und 

Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit für Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: braun

erdigGeruch:

Geruchsschwelle: 0,4 ppm (MDI)

Prüfnorm

10 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

zersetzt sich vor dem SiedenSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

Entzündbarkeit

Keine Daten verfügbar.Feststoff/Flüssigkeit:

Keine Daten verfügbar.Gas:

Keine Daten verfügbar.Untere Explosionsgrenze:

Keine Daten verfügbar.Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: >204 °C

Zündtemperatur: Keine Daten verfügbar.

Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfügbar.

pH-Wert: nicht anwendbar

Kinematische Viskosität: Keine Daten verfügbar.

Wasserlöslichkeit: Mischbarkeit mit Wasser: Reagiert mit 

Wasser.

Keine Daten verfügbar.

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient 

n-Oktanol/Wasser:

Mischbarkeit mit Wasser: Reagiert mit 

Wasser.

Dampfdruck: Keine Daten verfügbar.

Dichte: Keine Daten verfügbar.

1,23Relative Dichte (bei 25 °C):

Relative Dampfdichte: Luft8,5

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

nicht explosionsgefährlich.

Explosionsgefahren

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar

Selbstentzündungstemperatur

Keine Daten verfügbar.Feststoff:

>600 °CGas:

keine bekannt

Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar.

Lösemitteltrennprüfung: Keine Daten verfügbar.

Sublimationstemperatur: Keine Daten verfügbar.

Erweichungspunkt: Keine Daten verfügbar.
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Keine Daten verfügbar.Pourpoint:

160 - 240 mPa·sDynamische Viskosität: ASTM D4889

Auslaufzeit: Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährliche Reaktivität unter normalen Umgebungsbedingungen. 

Der Stoff ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

Diisocyanate reagieren mit vielen Stoffen wobei die Reaktionsgeschwindigkeit mit der Temperatur und mit 

zunehmendem Kontakt ansteigt und die Reaktionen heftig werden können. Der Kontakt wird verstärkt durch 

Rühren oder durch Vermischen eines anderen Stoffes mit Diisocyanat. Diisocyanate sind nicht wasserlöslich, 

sinken zum Boden aber reagieren langsam an der Grenzfläche. Bei der Reaktion bildet sich Kohlendioxidgas 

und eine feste Schicht Polyharnstoff. Bei der Reaktion mit Wasser bildet sich Kohlendioxid und Wärme.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 

stabil. 

Eine Exposition von erhöhten Temperaturen kann zu einer Zersetzung des Produktes mit Gasbildung führen. 

Gefahr des Berstens des Behälters. 

Die Polymerisation kann katalysiert werden durch Basen, stark. Wasser.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Wasser unter Bildung von Kohlendioxid. Berstgefahr. Reaktionen mit Stoffen, die aktiven 

Wasserstoff enthalten 

Reaktionen mit: Alkohole. Säuren. Alkalien (Laugen). Amine. Gefahr einer exothermen Reaktion. 

Gefahr der Polymerisation Ein Kontakt mit bestimmten Gummiarten und Kunststoffen führt zu einer 

Versprödung des Stoffes/Produktes mit späterem Verlust der Festigkeit.

Thermische Belastung 

Temperatur <15°C

Einwirkung von Feuchtigkeit

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Säuren, Alkohole, Amine, Wasser, Laugen 

Metalle (Aluminium. Zink. Messing. Zinn. Kupfer.)

Polyole 

Oxidationsmittel, stark.

10.5. Unverträgliche Materialien

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Hydrogencyanid. Cyanwasserstoff (Blausäure). 

Stickoxide (NOx). Isocyanate.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Experimentelle/berechnete Daten: 

LC50 Ratte (inhalativ): ca. 0,493 mg/l 4 h - Geprüft wurde ein Aerosol. 

(inhalativ):Der Stoff aus der Substanzklasse der Isocyanate wurde in einer Form (lungengängiges Aerosol) 

getestet, die sich von der unterscheidet, wie das Produkt auf den Markt gebracht und verwendet wird. Daher ist 

das Testergebnis für die Einstufung und Kennzeichnung des Produktes nicht geeignet. Für die Beurteilung der 

akuten inhalativen Toxizität ist nach Expertenurteil und der Beweiskraft der Daten eine modifizierte 

Klassifizierung gerechtfertigt. Die Erzeugung eines lungengängigen Aerosols ist zu verhindern!
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BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

RatteLD50 > 10000 

mg/kg
oral

KaninchenLD50 >9400 

mg/kg
dermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l

101-68-8 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

RatteLD50 9200 

mg/kg
GESTISoral

LD50 >9400 

mg/kg
dermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige 

Symptome oder Atembeschwerden verursachen. (Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe; 

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat)

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe; 

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat)

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Kann vermutlich Krebs erzeugen. (Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe; 

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat)

Keimzell-Mutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Bei Labortieren, die über die gesamte Lebenszeit gegenüber einatembaren Aerosoltröpfchen von 

MDI/"Polymeren MDI" (6 mg/m3) exponiert waren, sind Lungentumore beobachtet worden. Die Tumore traten 

gleichzeitig mit Atemwegsreizung und Schädigung der Lungen auf. Von dem gegenwärtig geltenden 

Luftgrenzwert ist zu erwarten, daß dessen Einhaltung vor diesen für MDI berichteten Wirkungen schützt 

Bei Versuchstieren verursachte MDI/polymeres MDI keine Geburtsschäden; andere Wirkungen auf den Fetus 

traten nur bei hohen Dosen, die maternaltoxisch wirken, auf.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen. (Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe; 

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat)

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. (Diphenylmethandiisocyanat, Isomere 

und Homologe; 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat)

Gewebeschädigung des oberen Respirationstraktes und der Lungen wurden bei Versuchstieren nach 

wiederholter übermäßiger Exposition gegenüber MDI/polymeren MDI-Aerosolen beobachtet.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

keine bekannt
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe9016-87-9

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 > 1000 

mg/l

Danio rerio OECD 203

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

In der Geo- und Hydrosphäre reagiert der Stoff mit Wasser hauptsächlich unter Bildung von unlöslichem 

Polyharnstoff, der als stabil erscheint. Basierend auf Berechnungen und Analogiebetrachtungen zu verwandten 

Diisocyanaten wir für die Atmosphäre erwartet, daß der Stoff eine kurze Halbwertzeit für den Abbau in der 

Troposphäre hat. 

Biologischer Abbau: 0% 28d - OECD 302 C

12.3. Bioakkumulationspotenzial

gering 

BCF: 92 Cyprinus carpio 28 d

Log Pow<3

Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

Dieser Stoff hat gegenüber Nichtzielorganismen keine endokrinen Eigenschaften.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar..

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage. Die behördlichen Vorschriften sind jedoch zu beachten. 

Isocyanat-Abfälle in trockenen Behältern und nie mit anderen Abfällen zusammen entsorgen (Reaktion, 

gefährlicher Druckaufbau). 

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend AVV branchen- und 

prozessspezifisch durchzuführen.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

080501 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON 

BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND 

DRUCKFARBEN; Nicht unter 08 aufgeführte Abfälle; Isocyanatabfälle; gefährlicher Abfall

Ungereinigte Verpackung: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach 

entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen bekannt.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 56, Eintrag 74

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:
Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie

Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]: nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen: nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe: nicht anwendbar  

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des europäischen Parlamentes und des Rates über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien: In diesem Gemisch sind keine dem Verfahren der Ausfuhrnotifikation unterliegenden 

Chemikalien (Anhang I) enthalten.  

Das Gemisch enthält die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste 

gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind: keine 
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Das Gemisch enthält die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die zulassungspflichtig 

gemäß REACH, Anhang XIV sind: keine

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende 

Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG). 

Beschäftigungsbeschränkungen für Frauen im gebärfähigen Alter 

beachten.

Beschäftigungsbeschränkung:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

gemäß §6 der AwSVStatus:

Kenn-Nummer gemäß Katalog wassergefährdender Stoffe: 9393

Krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe (TRGS 905)

CAS-Nr. BezeichnungEG-Nr. Kategorie harmonisierte Einstufung

9016-87-9 Techn. ("Polymeres") MDI (pMDI) (in Form 

atembarer Aerosole, A-Fraktion)

K 2, M -, RF -, RD -

Zusätzliche Hinweise

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für diesen Stoff durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Version 1,00 - 15.06.2022 - Ersterstellung

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europäisches 

Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) 

BImSchV: Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

CAS: Chemical Abstracts Service 

DIN: Norm des Deutschen Instituts für Normung 

EC: Effektive Konzentration 

EG: Europäische Gemeinschaft 

EN: Europäische Norm 

IATA: International Air Transport Association 

IBC-Code: Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher 

Chemikalien als Massengut

ICAO: International Civil Aviation Organization 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

ISO: Norm der International Standards Organization 

CLP: Classification, Labeling, Packaging 

IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database 

LC: Letale Konzentration 

LD: Letale Dosis 

log Kow: Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser 

MARPOL: Maritime Pollution Convention = Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 

Schiffe 

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 

PBT: Persistent, biakkummulierbar, toxisch 

RID: Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe 

UN: United Nations (Vereinte Nationen) 

VOC: Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen) 
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vPvB: sehr persistent und sehr bioakummulierbar 

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 

WGK: Wassergefährdungsklasse 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

DNEL: Derived No Effect Level 

PNEC: Predicted No Effect Concentration 

TLV: Threshold Limiting Value 

STOT: Specific Target Organ Toxicity 

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 

verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe (Atemwege) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch 

Einatmen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen 

Sicherheitsvorkehrungen beschreiben. Sie dienen nicht dazu, bestimmte Eigenschaften zuzusichern und 

basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Das Sicherheitsdatenblatt wurde aufgrund der Angaben 

von Vorlieferanten erstellt durch: 

 

asseso AG, Ottostraße 1, 63741 Aschaffenburg, Deutschland 

Telefon: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-Mail: eu-sds@asseso.eu, www.asseso.eu

Weitere Angaben
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